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Ausgleichsfläche

Bebauungsplan

KuBa21.10.2021

Satzung

Datum         gez.      gepr.21.065.6/7
Vorentwurf 
Entwurf 
Änderung 
Änderung 

PLANUNGSGRUPPE

STRUNZ
www.planungsgruppe-strunz.de

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24.06.2021 die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.11.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den Entwurf der Einbeziehungssatzung in der
Fassung vom 21.10.2021 hat in der Zeit vom 22.11.2021 bis 22.12.2021 stattgefunden.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB für den
Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 21.10.2021 hat in der Zeit vom 22.11.2021 bis
22.12.2021 stattgefunden.

Mit Beschluss des  Gemeinderats vom 23.03.2022 wurde das Verfahren in die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geändert und der neue Entwurf am 23.03.2022 gebilligt.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 23.03.2022 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gemäß Bekanntmachung vom 01.04.2022 in der Zeit vom
11.04.2022 bis 13.05.2022 öffentlich ausgelegt. Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 28.07.2022 den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 30.06.2022 als Satzung beschlossen.

Gemeinde Marloffstein., den ......................

(Siegel)
..........................................................................
2. Bürgermeister

Ausgefertigt

Gemeinde Marloffstein, den ......................

(Siegel)
...........................................................................
2. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am 05.08.2022 gemäß § 10
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorhabenbezogene
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Marloffstein, den ......................

(Siegel)
...........................................................................
2. Bürgermeister

.........

vBBP Adlitz Flur-Nr. 29/2, Gemeinde Marloffstein, Ortsteil Adlitz

KuBa23.03.2022
KuBa30.06.2022
KuBa28.07.2022

PRÄAMBEL

Aufgrund § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) erlässt die Gemeinde Marloffstein folgende Satzung
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Adlitz-Flur-Nr. 29/2":

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gilt der von der Planungsgruppe Strunz,
Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, ausgearbeitete Plan in der Fassung vom 30.06.2022, der
zusammen mit den Festsetzungen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bildet.

Rechtsgrundlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBL. I S. 674)

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

- die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

- die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286).

Sonstige Planzeichen

Geltungsbereiches vorhabenbezogener Bebauungsplan und Ausgleichsfläche (s. Nebenkarte)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Anforderungen an die Gestaltung

Satteldach mit Dachneigung gemäß PlaneinschriebSD

ZEICHNERISCHE HINWEISE

Topografie

Digitale Flurkarte
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
A Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Das Baugebiet wird als Dörfliches Wohngebiet im Sinne des § 5a BauNVO festgesetzt.
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind als Arten der Nutzung nur Wohngebäude mit Garagen bzw. Lagerhalle im Sinne
von § 5a Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO im Dörflichen Wohngebiet zugelassen.

1.2 Dabei sind nach § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB nur solche Vorhaben zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

2. Maß der baulichen Nutzung
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO und die Geschossflächenzahl (GFZ) im
Sinne von § 20 Abs. 2 BauNVO sind je nach Planeinschrieb als Höchstgrenze festgesetzt.

3. Bauweise
Es ist die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO für Einzelhäuser festgesetzt.

4. Überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Bebauungsplan durch eine Baugrenze gekennzeichnet.

5. Pflanzgebote
Die private Gartenfläche ist mit standortgerechten heimischen Gehölzen zu bepflanzen (siehe nachfolgende
Artenlisten).

Pflanzlisten:

Pflanzenliste Bäume
Eberesche Sorbus aucuparia
Hainbuche Carpinus betulu
Rosskastanie Aesculus hippocastanum
Spitz-Ahorn Acer platanoides
Stiel-Eiche Quercus robur
Trauben-Eiche Quercus petraea
Vogel-Kirsche Prunus avium
Winter-Linde Tilia cordata
Heimische Obstbäume

Pflanzenliste Sträucher
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Feld-Ahorn Acer campestre
Felsenbirne Amelanchier canadensis
Flieder Syringa vulgaris
Fünffingerstrauch Potentilla fructicosa
Gemeine Berberitze Berberis vulgaris
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Gemeiner Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Hundsrose Rosa canina
Johanniskraut Hyporicum calycinum
Kolkwitzie Kolkwitzia amabilis
Kornelkirsche Cornus mas
Liguster Ligustrum vulgare
Schlehe Prunus spinosa
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Wildbirne Pyrus communis
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Weigelie Weigelia hybr. I. S.

6. Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Der erforderliche Ausgleichsbedarf von 78 m² wird extern auf einer nördlichen Teilfläche auf der Flur-Nr. 201/6,
Gemarkung Adlitz, erbracht.
Dort hat durch Pflegeextensivierung die Entwicklung von derzeit intensiv genutztem Grünland in feuchte
Hochstaudenflur zu erfolgen. Die Pflege der Fläche ist auf eine Herbstmahd alle 2-3 Jahre ab Mitte September zu
reduzieren. Das Mähgut muss hierbei abtransportiert werden. Jede Form der Düngung sowie Pestizideinsatz sind
untersagt.

BBauordnungsrechtliche Festsetzungen

1. Höhenlage der baulichen Anlagen
Die Höhenlage der Gebäude ist durch die im Vorhaben- und Erschließungsplan in den Geschossplänen
eingeschriebenen Höhen festgelegt. Die Bezugshöhe ist die im Vorhaben- und Erschließungsplan mit 0,00 m
beschriebene Rohfußbodenoberkante im Erdgeschoss des Wohnhausneubaus, die der Höhe 335,67 m NN
entspricht (s. Anhang 2.1).

2. Bauliche Gestaltung
Im Gebiet ist das Satteldach vorzusehen; die Dachneigung ist gemäß Planeinschrieb festgesetzt. Dachgauben
sind als Schleppgauben mit 15 ° Dachneigung festgesetzt. Für die bestehende Gaube auf der bestehenden
Garage gilt das Satteldach mit einer Dachneigung von 45°.
Für den Wohnhausneubau gilt eine Kniestockhöhe von x = 0,50 m Höhe über Rohfußbodenoberkante
Dachgeschoss (RFOK-DG, s. nachfolgende Skizze).

Skizze Kniestock:

3. Einfriedungen
Die Höhe der Einfriedung darf inklusive Sockel 2,00 m nicht überschreiten. Garagenvorflächen dürfen zu
öffentlichen Verkehrsflächen nicht eingezäunt werden.

4. Entwässerung
Die Entwässerung erfolgt im bestehenden Trennsystem.

RFOK-DGx

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN
1. Bodendenkmale
Sollten bei den Bauarbeiten Bodenfunde auftreten, so unterliegen diese der Meldepflicht an das Bayerische
Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde. Auf die entsprechenden Artikel des
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) wird hingewiesen:

Art. 8 Abs. 1 DSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer
des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt
haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter
der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Regenerative Energien
Die Nutzung von Solarenergie, also der Einsatz von Sonnenkollektoren und/oder von Photovoltaik-Modulen, ist
zulässig.
Die Nutzung von Erdwärme (Geothermie) ist ebenfalls zulässig.

3. Regenwassernutzung
Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser verwendet werden. Bei der Nutzung
von Regenwässern wird auf die einschlägigen DIN-Vorschriften und hygienischen Bestimmungen und Auflagen
hingewiesen.
Der Bau von Zisternen ist möglich. Pro 100 m² Dachfläche wird ein Fassungsvermögen von mindestens 3 m³
empfohlen. Zisternen benötigen einen Überlauf an die Oberflächenwasserentsorgung des jeweiligen
Baugrundstückes.
Auf die Verordnung TrinkwV 2001 und die DIN 1988 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Der Einbau
einer Regenwassernutzungsanlage ist gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) dem Gesundheitsamt
anzuzeigen.
Das Leitungssystem der Regenwassernutzungsanlage und die Trinkwasserleitungen (unterschiedliche
Versorgungssysteme) sind gemäß § 17 TrinkwV farblich unterschiedlich zu kennzeichnen.

4. Entwässerung
Bezüglich der Ableitung und Versickerung von Niederschlagswasser sind die
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten
von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW), bzw. in Oberflächengewässer
(TRENOG) zu beachten.
Bei der Entwässerung tiefliegender Räume ist unbedingt DIN 1986 Bl. 1 Ziff. 14 - Schutz gegen Rückstau - zu
beachten.

5. Oberboden
Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstige Vorgaben zum Umgang und zum Schutz von Boden
nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV wird hingewiesen. Oberboden ist vor Baubeginn abzutragen, sachgerecht
zwischenzulagern und bevorzugt im Bereich von Gehölzpflanzflächen wieder einzubauen oder in Abstimmung mit
der Kommune extern als Oberboden wiederzuverwenden. Bei den nicht versiegelten Flächen soll der Boden
wieder seine natürlichen Funktionen erfüllen können, d. h. die Bodenschichten sind wieder so aufzubauen wie sie
natürlicherweise vorhanden waren. Durch geeignete technische Maßnahmen sollen Verdichtungen,
Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen im Rahmen von Geländeauffüllung vermieden
werden. Auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbeiten unter Zuhilfenahme von gültigen Regelwerken
und Normen, z. B. DIN 19731, wird hingewiesen.

6. Grundwasser
Sollte der Keller im Bereich des Grundwassers zu liegen kommen, wird empfohlen, ihn als wasserdichte Wanne
(weiße Wanne) auszubilden. Es wird empfohlen, entsprechende Baugrunderkundungen vor Baubeginn
vorzunehmen.
Die vorübergehende Grundwasserabsenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) während der Bauarbeiten
stellt einen Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 70
BayWG.

7. Altlasten
Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen Altlastenverdacht
(Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasserverunreinigungen) schließen lassen, ist
das Landratsamt umgehend zu informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten
Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt.

8. Telekommunikation
Zur Unterbringung der Telekommunikationslinien sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Es ist
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

9. Immissionsschutz
Bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z. B. Klimageräte, Abluftführungen, Wärmepumpen,
Mini-BHKW) gelten gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 (TA Lärm) in der
Summe folgende Immissionsrichtwerte an betroffenen fremden Wohnräumen:

- im Allgemeinen Wohngebiet: tags (06.00-22.00): 55 dB(A), nachts (22.00-06.00): 40 dB(A),
- im Dörflichen Wohngebiet: Aktuell noch nicht geregelt - Einzelfallentscheidung),
- im Dorf- oder Mischgebiet: tags (06.00-22.00): 60 dB(A), nachts (22.00-06.00): 45 dB(A).

Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen, Geräte anzuschaffen, die dem Stand der
Lärmschutztechnik entsprechen (z. B. Abgasschalldämpfer, Wärmepumpen-Splitgeräte, Aggregate mit
Vollkapselung, Minimierung von Drehzahlen bzw. Strömungsgeschwindigkeiten).
Die Aufstellung von Wärmepumpen, Klimageräten, Kühlaggregaten oder Zu- bzw. Abluftführungen direkt an, oder
unterhalb von umliegenden Fenstern zu geräuschsensiblen Räume(n) (z. B. Schlafzimmer) soll vermieden
werden.
Eine Errichtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken oder zwischen zwei Wänden kann bei
ungünstiger Ausrichtung eine Schallpegelerhöhung aufgrund von Schallreflektion bewirken und sollte daher
ebenfalls vermieden werden.
Grundsätzlich soll bei der Errichtung haustechnischer Geräte und der damit verbundenen Rohrleitungen auf eine
körperschallisolierte Aufstellung bzw. Befestigung geachtet werden.
Soweit erforderlich sollen bei Blechen und sonstigen Bauteilen Maßnahmen zur Entdröhnung durchgeführt
werden (z. B. Entkoppeln der Luftkanalbleche und Verkleidungselemente, Minimieren von Vibrationen).
Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt werden, dass die für das Gebiet gültigen
Immissionsrichtwerte dort um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden (für Luftwärmepumpen vgl.
Abstandstabelle gemäß Ziffer 14.1.2 im Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und
Luftwärmepumpen - Ein Leitfaden (Auszug Teil III)“ [Bayerisches Landesamt für Umwelt]).
Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, sollen weitere Schallschutzmaßnahmen
ergriffen werden (z. B. Abschirmung, Einbau von Schalldämpfern, Luftkanalumlenkungen, geeignete Gerätewahl).
Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte gelten die Regelungen der
TA Lärm.

10. Sonstiges
Bei der Durchführung von Gehölzpflanzungen ist darauf zu achten, dass die Gehölze in einem Abstand von mind.
2,50 m zur Außenhaut von bestehenden und geplanten Versorgungsanlagen gepflanzt werden. Dies gilt z. B.
nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer
Versorgungsleitungen“ oder auch gemäß dem "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Gemeinschaftsausgabe mit der Deutschen Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, Ausgabe
2013.
Sollten diese Abstände unterschritten werden, sind in Abstimmung mit dem Leitungsträger geeignete
Schutzvorkehrungen zu treffen.
Die Pflanzabstände zu Nachbargrundstücken regeln sich nach dem AG BGB Art. 47 und 48.
Zur Außenbeleuchtung wird empfohlen, insektenschonende Beleuchtungsmittel ohne UV-Anteil im Lichtspektrum
einzusetzen (z. B. Natriumdampflampen, warmweiße LED-Lampen).
Offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer (z. B. Lagerfeuer oder Grill) in weniger als 100 m Abstand zum
Wald sind gemäß Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Bayerisches Waldgesetz erlaubnispflichtig.
Auf die Baumfallzone von 30 m zu den angrenzenden Waldbereichen wird hingewiesen.
Zum Schutz gegen bei Starkregen mögliches Eindringen von Wasser in Gebäudeöffnungen wird empfohlen,
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (z. B. hochgezogene Lichtschächte bei Kellerfenstern, Erdgeschosszu-
gänge erhöht über Grund).
Von der geplanten Bebauung können Entwässerungsanlagen (Drainagesammler, Gräben usw.) der oberhalb
gelegenen Flächen betroffen sein. Ggf. sind diese Entwässerungsanlagen so umzubauen, dass ihre Funktion
erhalten bleibt und das Oberflächenwasser sowie das Grundwasser schadlos weiter- bzw. abgeleitet werden
kann, um Schäden an Gebäuden und Anlagen sowie Staunässe in den oberhalb liegenden Grundstücken zu
vermeiden.

vorhabenbezogener Bebauungsplan (vBBP)
 "Adlitz Flur-Nr. 29/2", Gemeinde Marloffstein,
Ortsteil Adlitz, Landkreis Erlangen-Höchstadt,
M 1:1000

Ausgleichsfläche § 9 Abs. 1a BauGB Übersichtslageplan  M 1:2.500

Auf der Flur-Nr. 201/6, Gemeinde Marloffstein, Gemarkung Adlitz, wird dem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Teilfläche von 78 m² als Fläche nach § 9 Abs.
1a BauGB in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB zum Ausgleich im Sinne § 1a Abs. 3
BauGB für den Eingriff auf der Flur-Nr. 29/2 zugeordnet. Hier ist als Ausgleichsmaßnahme
festgesetzt, artenarmes Grünland (Kategorie II) durch Pflegeextensivierung in feuchte
Hochstaudenflur (Kategorie III) umzuwandeln (s. textliche Festsetzung A6)

vBBP und Ausgleichsfläche

Übersichtskarte ohne Maßstab
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